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Amtlicher Teil
der Verwaltungsgemeinschaft Erftal mit dem
Markt Bürgstadt und der Gemeinde Neunkirchen

Bürgstadt Neunkirchen

Die nächsten Gemeinderatssitzungen
Die nächsten Gemeinderatssitzungen finden wie folgt statt:

Bürgstadt:	 Dienstag, den 24. Februar 2026 um 19.30 Uhr
	 im Sitzungssaal, Rathaus Bürgstadt

Neunkirchen:	 Donnerstag, den 12. März 2026 um 19.30 Uhr
	 im Rathaus Neunkirchen

Die einzelnen Tagesordnungspunkte werden im Aushangkasten und für Bürgstadt im  
Internet unter www.buergstadt.de und für Neunkirchen im Internet unter 	  
www.neunkirchen-unterfranken.de veröffentlicht.
Hier können auch Niederschriften der vorangegangenen öffentlichen Sitzungen nach
gelesen werden.

FÄLLIGE ZAHLUNGEN AM 15. FEBRUAR 2026
Es wird darauf hingewiesen, dass am 15. Februar 2026 folgende Steuern zur Zahlung fällig 
werden:

	 1. Grundsteuer A und B laut Bescheid
	 2. Gewerbesteuer-Vorauszahlung
	 3. Hundesteuer

Um eine gebührenpflichtige Mahnung zu vermeiden, bitten wir um pünktliche Einzahlung 
zum oben genannten Termin. 
Bei denjenigen, die Abbuchungsauftrag erteilt haben, wird die Abbuchung durch SEPA-
Lastschrift bei der jeweiligen Bank vorgenommen.

Bitte beachten * * * bitte beachten * * * bitte beachten * * * bitte beachten * * *
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GRUNDSCHULE BÜRGSTADT – 
Bekanntmachung über die Schulanmeldung  

für das Schuljahr 2026/27

Liebe Eltern der Schulanfänger 2026,
die Schulanmeldung steht an. Die betroffenen Eltern müssen nicht selbst aktiv werden. 
Sie erhalten die Anmeldeunterlagen in schriftlicher Form von der Schule und werden 
gebeten, diese fristgerecht an die Schule zurückzuschicken. 

Anzumelden sind alle
•	 Kinder, die zwischen dem 01.10.2019 und dem 30.09.2020 geboren sind.
•	 Kinder, die für das letzte Schuljahr zurückgestellt wurden (der Zurückstellungsbe-

scheid ist dabei vorzulegen) oder deren Eltern den Einschulungskorridor für ihr Kind 
in Anspruch genommen haben. 

Auf Antrag schulpflichtig sind
•	 Kinder, die zwischen dem 01.10.2020 und dem 31.12.2020 geboren sind.
•	 Eine Prüfung der Schulfähigkeit erfolgt im Zweifelsfall.

Auf Antrag schulpflichtig (mit Gutachten) sind
•	 Kinder, die ab dem 01.01.2021 geboren sind.
•	 Die Vorlage eines schulpsychologischen Gutachtens ist erforderlich.
Die Kinder müssen an der öffentlichen Schule, in deren Schulsprengel sie wohnen, ange-
meldet werden. Auf Antrag aufgenommene Kinder können nach dem 31. Juli nicht mehr 
abgemeldet werden.

Schulanmeldung an der Förderschule
Blinde, gehörlose, körperbehinderte, sehbehinderte, schwerhörige, sprachbehinderte, 
lernbehinderte, geistig behinderte oder erziehungsschwierige Kinder können von ihren 
Erziehungsberechtigten statt an der Grundschule unmittelbar an einer für das Kind ge-
eigneten öffentlichen oder staatlich genehmigten privaten Förderschule angemeldet wer-
den, wenn dies vorher mit der Schulleitung der Grundschule Bürgstadt abgesprochen 
wurde.

Schulanmeldung ist Pflicht
Erziehungsberechtigte, welche die ihnen obliegende Anmeldung eines Schulpflichtigen 
ohne berechtigten Grund vorsätzlich unterlassen, können nach Art. 19, Abs. 1, Nr. 1 des 
Schulpflichtgesetzes mit Geldbuße belegt werden.

gez. M. Hren, Schulleiter
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MARKT BÜRGSTADT  
Kommunalwahlen 2026 – Amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis

und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl des Gemeinderats und  
des ersten Bürgermeisters im Markt Bürgstadt,

Landkreis Miltenberg, am 08.03.2026
1. �	 �Die Wählerverzeichnisse für die oben bezeichneten Wahlen der Stimmbezirke des 

Markt Bürgstadt wird in der Zeit vom 16.02.2026 bis 20.02.2026 (20. bis 16. Tag vor 
der Wahl)
von Montag bis Freitag	 in der Zeit von 08:00 Uhr - 12:00 Uhr
am Montag        	 in der Zeit von 13:00 Uhr - 18:00 Uhr
am Mittwoch       	 in der Zeit von 13:00 Uhr - 16:00 Uhr
bei der 
Verwaltungsgemeinschaft Erftal,
Rathaus Bürgstadt – Einwohnermeldeamt – 
Große Maingasse 1,  63927 Bürgstadt (barrierefrei)
für Wahlberechtigte zur Einsicht bereit gehalten. Wahlberechtigte können die Rich-
tigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Personen können Wahlberechtigte nur über
prüfen, wenn Tatsachen glaubhaft gemacht werden, aus denen sich eine Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur 
Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im 
Melderegister eine Auskunftssperre gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes 
eingetragen ist.

2. �	 �Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahl
schein hat.
Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann innerhalb der 
oben genannten Einsichtsfrist Beschwerde einlegen. Die Beschwerde kann schriftlich 
oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden.

3. �	� Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätestens 
am 15.02.2026 (21. Tag vor der Wahl) eine Wahlbenachrichtigung samt Vordruck 
für einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung 
erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Beschwerde gegen das Wäh-
lerverzeichnis einlegen, andernfalls besteht die Gefahr, das Wahlrecht nicht ausüben 
zu können.

4. 	� Wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist und keinen Wahlschein besitzt, kann 
nur in dem Stimmbezirk abstimmen, in dem die Eintragung in das Wählerverzeichnis 
besteht.
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5. �	 Wer einen Wahlschein hat, kann das Stimmrecht ausüben
1. �bei Gemeindewahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum der  

Gemeinde, die den Wahlschein ausgestellt hat,
2. �bei Landkreiswahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum innerhalb 

des Landkreises; gilt der Wahlschein zugleich für Gemeindewahlen, kann die 
Stimmabgabe hierfür nur in dieser Gemeinde erfolgen,

3. durch Briefwahl.
6. 	 Einen Wahlschein erhält auf Antrag
6.1 	 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person.

Der Wahlschein kann bis zum Freitag, 06.03.2026, 15.00 Uhr bei der
Verwaltungsgemeinschaft Erftal,
Rathaus Bürgstadt – Einwohnermeldeamt – Große Maingasse 1,  
63927 Bürgstadt (barrierefrei)
schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt werden. 
Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung der Wahlraum nicht oder nur  
unter unzumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann, kann der Antrag 
noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, gestellt werden.

6.2 	 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, wenn
a. �sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in 

das Wählerverzeichnis nach § 15 Abs. 6 Gemeinde- und Landkreiswahlordnung 
oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach Art. 12 Abs. 3 Satz 1  
Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz (vgl. Nrn. 1 und 3) versäumt hat,

b. �ihr Wahlrecht erst nach Ablauf der unter a) genannten Antrags- oder Beschwerde-
fristen entstanden ist,

c. �ihr Wahlrecht im Beschwerdeverfahren festgestellt worden ist und sie nicht in ein 
Wählerverzeichnis eingetragen wurde.

Diese Wahlberechtigten können bei der in Nr. 6.1 bezeichneten Stelle den Antrag auf 
Erteilung eines Wahlscheins noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, schriftlich, elektronisch 
oder mündlich (nicht aber telefonisch) stellen.

7. 	� Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachweisen, dass sie oder er dazu berechtigt ist. Kann eine wahlberech-
tigte Person infolge einer Behinderung weder den Wahlschein selbst beantragen 
noch einem Dritten eine Vollmacht erteilen, darf sie sich der Unterstützung einer 
Person ihres Vertrauens bedienen. Diese hat unter Angabe ihrer Personalien glaub-
haft zu machen, dass die Antragstellung dem Willen der wahlberechtigten Person 
entspricht.
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8. 	 Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person
a. je einen Stimmzettel für jede oben bezeichnete Wahl,
b. einen Stimmzettelumschlag für alle Stimmzettel,
c. �einen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zu über-

senden ist,
d. ein Merkblatt für die Briefwahl.

Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden übersandt oder amtlich überbracht. Ver-
lorene Wahlscheine werden nicht ersetzt. Versichert eine wahlberechtigte Person glaub-
haft, dass ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihr bis zum Tag vor 
der Wahl, 12 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.
9. 	� Wahlschein und Briefwahlunterlagen können auch durch die Wahlberechtigten per-

sönlich abgeholt werden. An andere Personen können diese Unterlagen nur aus-
gehändigt werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht und einen amtlichen Ausweis nachgewiesen wird und die 
bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie 
der Gemeinde vor dem Empfang der Unterlagen schriftlich zu versichern. Die be-
vollmächtigte Person muss bei Abholung der Unterlagen das 16. Lebensjahr voll-
endet haben; auf Verlangen hat sie sich auszuweisen. Kann eine wahlberechtigte 
Person infolge einer Behinderung weder die Unterlagen selbst abholen noch einem 
Dritten eine Vollmacht erteilen, darf sie sich der Hilfe einer Person ihres Vertrauens 
bedienen. Diese hat unter Angabe ihrer Personalien glaubhaft zu machen, dass sie 
entsprechend dem Willen der wahlberechtigten Person handelt.

10. 	� Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinde-
rung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe 
einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet 
haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von 

11. 	� der stimmberechtigten Person selbst getroffenen und geäußerten Wahlentschei-
dung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Ein­
flussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der 
wahlberechtigten Person ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt 
der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse ver-
pflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.

12. 	� Bei der Briefwahl müssen die Wahlberechtigten dafür sorgen, dass der Wahlbrief, 
in dem sich der Wahlschein und der verschlossene Stimmzettelumschlag (mit den 
jeweils zugehörigen Stimmzetteln) befinden, bei der auf dem Wahlbriefumschlag 
angegebenen Stelle spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. Nähere Hinweise 
darüber, wie die Briefwahl auszuüben ist, ergeben sich aus dem Merkblatt für die 
Briefwahl.
MARKT BÜRGSTADT 	 gez. Hofmann
10.02.2026	 Wahlleiter
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GEMEINDE NEUNKIRCHEN   
Kommunalwahlen 2026 – Amtliche Bekanntmachungen

BEKANNTMACHUNG
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis

und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl des Gemeinderats und  
des ersten Bürgermeisters der Gemeinde Neunkirchen, 

Landkreis Miltenberg, am 08.03.2026
1. 	� Die Wählerverzeichnisse für die oben bezeichneten Wahlen der Stimmbezirke der 

Gemeinde Neunkirchen wird in der Zeit vom 16.02.2026 bis 20.02.2026 (20. bis 16. 
Tag vor der Wahl)
von Montag bis Freitag	 in der Zeit von 08:00 Uhr - 12:00 Uhr
am Montag	 in der Zeit von 13:00 Uhr - 18:00 Uhr
am Mittwoch	 in der Zeit von 13:00 Uhr - 16:00 Uhr
bei der
Verwaltungsgemeinschaft Erftal,
Rathaus Bürgstadt – Einwohnermeldeamt – 
Große Maingasse 1, 63927 Bürgstadt (barrierefrei)
für Wahlberechtigte zur Einsicht bereit gehalten. Wahlberechtigte können die Rich-
tigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Personen können Wahlberechtigte nur überprü-
fen, wenn Tatsachen glaubhaft gemacht werden, aus denen sich eine Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur Über-
prüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Mel-
deregister eine Auskunftssperre gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes 
eingetragen ist.

2. 	� Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahl-
schein hat.
Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann innerhalb der 
oben genannten Einsichtsfrist Beschwerde einlegen. Die Beschwerde kann schriftlich 
oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden.

3. 	� Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätestens 
am 15.02.2026 (21. Tag vor der Wahl) eine Wahlbenachrichtigung samt Vordruck 
für einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung 
erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Beschwerde gegen das Wäh-
lerverzeichnis einlegen, andernfalls besteht die Gefahr, das Wahlrecht nicht ausüben 
zu können.

4. 	� Wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist und keinen Wahlschein besitzt, kann 
nur in dem Stimmbezirk abstimmen, in dem die Eintragung in das Wählerverzeichnis 
besteht.
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5. 	 Wer einen Wahlschein hat, kann das Stimmrecht ausüben
5.1. 	�bei Gemeindewahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum der Gemeinde, 

die den Wahlschein ausgestellt hat,
5.2. 	�bei Landkreiswahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum innerhalb 

des Landkreises; gilt der Wahlschein zugleich für Gemeindewahlen, kann die Stimm
abgabe hierfür nur in dieser Gemeinde erfolgen,

5.3. 	durch Briefwahl.
6. 	 Einen Wahlschein erhält auf Antrag
6.1 	 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person.

Der Wahlschein kann bis zum Freitag, 06.03.2026, 15.00 Uhr bei der
Verwaltungsgemeinschaft Erftal,
Rathaus Bürgstadt – Einwohnermeldeamt – 
Große Maingasse 1, 63927 Bürgstadt (barrierefrei)
schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt werden. 
Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung der Wahlraum nicht oder nur  
unter unzumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann, kann der Antrag 
noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, gestellt werden.

6.2 	 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, wenn
a) 	�sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in 

das Wählerverzeichnis nach § 15 Abs. 6 Gemeinde- und Landkreiswahlordnung 
oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach Art. 12 Abs. 3 Satz 1 
Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz (vgl. Nrn. 1 und 3) versäumt hat,

b)	  �ihr Wahlrecht erst nach Ablauf der unter a) genannten Antrags- oder Beschwerde
fristen entstanden ist,

c)	� ihr Wahlrecht im Beschwerdeverfahren festgestellt worden ist und sie nicht in ein 
Wählerverzeichnis eingetragen wurde.Diese Wahlberechtigten können bei der in 
Nr. 6.1 bezeichneten Stelle den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins noch bis 
zum Wahltag, 15 Uhr, schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber tele­
fonisch) stellen. 

7.	� Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachweisen, dass sie oder er dazu berechtigt ist. Kann eine wahlberech-
tigte Person infolge einer Behinderung weder den Wahlschein selbst beantragen 
noch einem Dritten eine Vollmacht erteilen, darf sie sich der Unterstützung einer 
Person ihres Vertrauens bedienen. Diese hat unter Angabe ihrer Personalien glaub-
haft zu machen, dass die Antragstellung dem Willen der wahlberechtigten Person 
entspricht.

8. 	 Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person
a) 	je einen Stimmzettel für jede oben bezeichnete Wahl,
b) 	einen Stimmzettelumschlag für alle Stimmzettel,
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c) 	�einen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zu über-
senden ist,

d)	 ein Merkblatt für die Briefwahl.
Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden übersandt oder amtlich überbracht. 
Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt. Versichert eine wahlberechtigte  
Person glaubhaft, dass ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihr 
bis zum Tag vor der Wahl, 12 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

9. 	� Wahlschein und Briefwahlunterlagen können auch durch die Wahlberechtigten  
persönlich abgeholt werden. An andere Personen können diese Unterlagen nur 
ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht und einen amtlichen Ausweis nachgewiesen wird und 
die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat 
sie der Gemeinde vor dem Empfang der Unterlagen schriftlich zu versichern. Die  
bevollmächtigte Person muss bei Abholung der Unterlagen das 16. Lebensjahr voll-
endet haben; auf Verlangen hat sie sich auszuweisen. Kann eine wahlberechtigte 
Person infolge einer Behinderung weder die Unterlagen selbst abholen noch einem 
Dritten eine Vollmacht erteilen, darf sie sich der Hilfe einer Person ihres Vertrauens 
bedienen. Diese hat unter Angabe ihrer Personalien glaubhaft zu machen, dass sie 
entsprechend dem Willen der wahlberechtigten Person handelt.

10. 	� Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinde-
rung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe 
einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet 
haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der 
stimmberechtigten Person selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung 
beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einfluss­
nahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der wahl­
berechtigten Person ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der 
Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflich-
tet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.

11. 	� Bei der Briefwahl müssen die Wahlberechtigten dafür sorgen, dass der Wahlbrief, 
in dem sich der Wahlschein und der verschlossene Stimmzettelumschlag (mit den 
jeweils zugehörigen Stimmzetteln) befinden, bei der auf dem Wahlbriefumschlag 
angegebenen Stelle spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht.
Nähere Hinweise darüber, wie die Briefwahl auszuüben ist, ergeben sich aus dem 
Merkblatt für die Briefwahl.
GEMEINDE NEUNKIRCHEN	 gez. Schuhmacher
10.02.2026 	 Wahlleiter
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SPÄTLESE
Die Seite für Seniorinnen und Senioren  

der Marktgemeinde Bürgstadt

SPÄTLESE 
Die Seite für Seniorinnen und Senioren 
der Marktgemeinde Bürgstadt 

Wichtige Rufnummern: 

Rettung / Feuerwehr 112 

Polizei 110 

Seniorenbüro/ Quartiersmanagement 
Jessica Breunig - Am Mühlgraben 1 
(Mittelmühle, Eingang Museum) 
Mo-Mi & Fr 9:00 – 12:00, Do 14:00 – 18:00Uhr 

Tel. 0151/22155429 
quartiersmanagement@buergstadt.de 

Urlaub vom 16.02.-18.02.26 

Andreas Köster 
Beauftragter für Senioren und Menschen mit 
Handicap 

09371/ 947169 
koester-buergstadt@t-online.de 

Immer mittwochs von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr BRK Seniorengymnastik mit Hedi Eckert 
(09378/ 436) im kleinen Saal der Mittelmühle, Schnupperstunde möglich 

Freitag, 13.02.26 von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr Offener Stammtisch für Pflegende 
Angehörige, offen für alle Interessierten, veranstaltet von KAB Sozial und Gerecht in der 
Gaststätte Centgraf, Josef-Ullrich-Str. 11, Anmeldung nicht nötig 

Dienstag, 24.02.26 um 14:30 Uhr „Wenn die Sinne in die Jahre kommen“ öffentlicher 
Vortrag zum Thema Hören & Sehen im Alter mit Kaffee und Kuchen im Foyer der 
Mittelmühle (Am Mühlgraben 1, Haupteingang), Eintritt frei 

Dienstag, 24.02.26 um 17:30 Uhr öffentlicher Vortrag „Verschiedene Ansätze der 
Prävention bei Sinnesbeeinträchtigungen“ (u.a. Basiswissen & Symptome von 
Sinnesbeeinträchtigungen und der Zusammenhang zu demenziellen Erkrankungen) inkl. 
Vorstellung von Hilfsmitteln, Kommunikationsstrategien und Selbsterfahrungselementen 
im Foyer der Mittelmühle (Am Mühlgraben 1, Haupteingang), Eintritt frei  

Montag, 02.03.26 um 16:00 Uhr Offener Singtreff im Gasthof Centgraf 

Montag, 09.03.26 von 9:30 Uhr bis 11:00 Uhr offener Handarbeitstreff im Museum 
(Am Mühlgraben 1) für alle die gerne in Gemeinschaft handarbeiten. Kommen Sie 
einfach mit Ihrem aktuelle Handarbeitsprojekt vorbei, wir freuen uns.  

Dienstag, 10.03.26 17:00 Uhr Vortrag „Betrugsdelikte“ mit Kriminalhauptkommissarin 
K. Heinz im Foyer der Mittelmühle, Eintritt frei  
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Neues von der Quartiersmanagerin -  
„Seniorenbüro für mehr Lebensqualität“ 

Liebe Bürgstadterinnen und Bürgstadter, 	
heute geht es um das Thema Hören & Sehen und Betrugsdelikte. 
Wie gut hören und sehen Sie? Haben Sie Menschen in ihrem 
Umfeld, die in ihrer Sehfähigkeit oder Hörfähigkeit eingeschränkt 
sind, oder sind Sie sogar selbst betroffen? Nehmen Sie die Ein-
schränkungen einfach so hin, oder haben Sie Lust sich zu diesem 
Thema kostenfrei zu informieren und sich Tipps für den Alltag oder die Zukunft zu holen? 
Dann bietet sich am Dienstag, den 24.02.26 eine gute Gelegenheit dazu, sich vor Ort in 
Bürgstadt zu dem Thema Sehen & Hören im Alter zu informieren. Hierzu freue ich mich 
das Projektteam von Frau Kampmann und Frau Sokul aus Würzburg begrüßen zu dürfen.
Am Dienstag, den 24.02.26 findet um 14:30 Uhr der kostenlose Vortrag „Wenn die Sinne 
in die Jahre kommen… - Sehen & Hören im Alter“ im Foyer der Mittelmühle (Haupt-
eingang) statt. Das Projektteam klärt zum Thema Sehen und Hören im Alter auf, stellt 
Hilfsmittel vor und steht auch für Ihre Fragen zur Verfügung. Im Anschluss an den Vortrag 
bewirtet Sie die Nachbarschaftshilfe Helfen verbindet gerne mit Kaffee und Kuchen, so 
dass Sie die Möglichkeit haben sich gemütlich zum Thema Sehen und Hören oder anderen 
Themen miteinander auszutauschen.
Am Dienstag, den 24.02.26 um 17:30 Uhr findet der kostenlose Vortrag „Verschiedene 
Ansätze der Prävention bei Sinnesbeeinträchtigungen“ im Foyer der Mittelmühle statt. 
Der Vortrag vermittelt Basiswissen zu Sinnesbeeinträchtigungen, beleuchtet typische 
Symptome sowie deren Zusammenhang mit demenziellen Erkrankungen und sozialem  
Rückzug. Ergänzend werden Hilfsmittel, Kommunikationsstrategien und Tipps zur  
Umsetzung der Barrierefreiheit im häuslichen Umfeld vorgestellt.
Bei beiden Vorträgen haben Sie die Möglichkeit an Selbsterfahrungsstationen verschie-
dene Seh- und Hörbeeinträchtigungen erleben zu können, vor Ort verschiedenen Hilfs-
mittel ausprobieren zu können, und in einer Fragerunde Ihre Fragen an das Projektteam 
zu stellen.
Die Vorträge sind für sie kostenlos und Jeder ist willkommen. Eine Anmeldung ist nicht 
notwendig.
Am Dienstag, den 10.03.26 um 17:00 Uhr findet der kostenlose Vortrag „Betrugs­
delikte“ im Foyer der Mittelmühle statt. Hierzu kommt Frau Kriminalhauptkommissarin 
K. Heinz von der Kriminalpolizeiinspektion Aschaffenburg und referiert über aktuelle  
Betrugsmaschen. Voraussichtlich wird sie dabei auf die Themen „Enkeltrick, Schock-Anruf, 
Messenger Betrug, Falsche Gewinnversprechen, Love Scamming, Falsche Polizeibeamten,  
Einbruch,…“ zu sprechen kommen. Da sich wöchentlich die Betrugsmaschen ändern und 
neue hinzukommen und Menschen täglich zu Opfern werden, ist es durchaus sinnvoll 
sich diesen Vortrag anzuhören, auch wenn sie letztes Jahr schon bei dem Vortrag waren. 
Nutzen Sie die Möglichkeit sich zu informieren und auf einen aktuellen Stand bringen zu 
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lassen und reden Sie in ihrem Umfeld über dieses Thema! Der Vortrag ist kostenfrei und 
eine Anmeldung ist nicht notwendig. Jeder ist willkommen.
Bei den Vorträgen „Betrugsdelikte“ und „Sehen und Hören“ wird auch kostenloses Infor-
mationsmaterial zur Mitnahme für Sie bereit liegen. Einen Teil dieser Broschüren können 
Sie auch bei mir im Büro erhalten.
Gerne stehe auch ich Ihnen zu allen Themen des Alters kostenfrei und vertraulich als  
Ansprechpartnerin zur Verfügung und nehme mir Zeit für Ihr Anliegen. Ich unterstütze Sie 
auch gerne beim Ausfüllen von Formularen. Melden Sie sich mit Ihren kleinen und großen 
Fragen oder Sorgen und wir versuchen eine Lösung zu finden. Kommen Sie doch einfach 
mal bei mir im Büro vorbei (Am Mühlgraben 1, Mittelmühle Eingang Museum) oder melden  
Sie sich telefonisch bei mir unter 0151‑22155429. Meine Sprechzeiten sind Mo, Di, Mi, 
Fr 09:00 – 12:00 Uhr und Do 14:00 – 18:00 Uhr. In dieser Zeit habe ich allerdings auch  
gelegentlich Termine außerhalb, weshalb es ratsam ist sich vorab telefonisch zu melden 
um mich sicher anzutreffen. Vom 16.02.26 bis 18.02.26 habe ich jedoch Urlaub.
Herzliche Grüße, Jessica Breunig	
gefördert im Rahmen von SELA durch

Standesamtliche Mitteilungen
Bitte beachten: 
Standesamtliche Nachrichten wie Geburten, Eheschließungen oder Sterbefälle können  
aus Datenschutzgründen nur veröffentlicht werden, wenn die Beteiligten/Angehörigen 
schriftlich (per Post oder E-Mail an standesamt@buergstadt.de) zustimmen.
Sterbefälle
20.12.25	 Ingeborg Ludwina Speer, geb. Fürst, Hohenlindenweg 1, Bürgstadt, 88 Jahre
18.01.26	 Erhard Bauer, Freudenberger Straße 81 a, Bürgstadt, 83 Jahre
28.01.26	 Gertrud Theresia Horn, geb. Bleifuß, Neunkirchen, Römerstraße 10, 97 Jahre

Amtlicher Teil
der Gemeinde Eichenbühl mit Ortsteilen

Eichenbühl

Rathaus Eichenbühl – geänderte Öffnungszeiten
Am Rosenmontag, 16. Februar 2026 und am Faschingsdienstag, 17. Februar 2026 ist das 
Rathaus in Eichenbühl geschlossen.
Das Wahlamt ist an beiden Tagen von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr geöffnet.
Eichenbühl, 09.02.2026 	 gez. Günther Winkler
GEMEINDE EICHENBÜHL 	 1. Bürgermeister
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Kommunalwahlen 2026 – Amtliche Bekanntmachungen

   

 

GEMEINDE EICHENBÜHL 

 
BEKANNTMACHUNG 

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen 

für die Wahl 
 

 des Gemeinderats,  des ersten Bürgermeisters, 

 des Kreistags,  der Landrätin oder des Landrats 

am 08.03.2026  
 

1.  Das Wählerverzeichnis für die oben bezeichnete(n) Wahl(en) der Gemeinde Eichenbühl 
wird in der Zeit vom 16.02.2026 bis 20.02.2026 (20. bis 16. Tag vor der Wahl) während der 
Dienststunden im Rathaus Eichenbühl, Hauptstraße 97, 63928 Eichenbühl 

für Wahlberechtigte zur Einsicht bereit gehalten. Wahlberechtigte können die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten 
überprüfen. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Personen können Wahlberechtigte nur überprüfen, 
wenn Tatsachen glaubhaft gemacht werden, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur Überprüfung 
besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine 
Auskunftssperre gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 
 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt; die Einsicht ist durch 
 ein Datensichtgerät möglich. 

 
2.  Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein 

hat. 

Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann innerhalb der 
oben genannten Einsichtsfrist Beschwerde einlegen. Die Beschwerde kann schriftlich 
oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 

 
3.  Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätestens am 

15.02.2026 (21. Tag vor der Wahl) eine Wahlbenachrichtigung samt Vordruck für einen 
Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, 
aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Beschwerde gegen das Wählerverzeichnis 
einlegen, andernfalls besteht die Gefahr, das Wahlrecht nicht ausüben zu können. 
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4.  Wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist und keinen Wahlschein besitzt, kann nur 
in dem Stimmbezirk abstimmen, in dem die Eintragung in das Wählerverzeichnis besteht. 
 

5.  Wer einen Wahlschein hat, kann das Stimmrecht ausüben 

5.1.  bei Gemeindewahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum der Gemeinde, 
die den Wahlschein ausgestellt hat, 

5.2.  bei Landkreiswahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum innerhalb des 
Landkreises; gilt der Wahlschein zugleich für Gemeindewahlen, kann die Stimmabgabe 
hierfür nur in dieser Gemeinde erfolgen, 

5.3.  durch Briefwahl. 

6.  Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 
6.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person. 
 

Der Wahlschein kann bis zum Freitag, 06.03.2026, 15 Uhr, im Rathaus Eichenbühl, 
Hauptstraße 97, 63928 Eichenbühl 
schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt werden. Wenn 
bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung der Wahlraum nicht oder nur unter 
unzumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann, kann der Antrag noch bis zum 
Wahltag, 15 Uhr, gestellt werden. 
 

6.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, wenn 
 

a)  sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das 
Wählerverzeichnis nach § 15 Abs. 6 Gemeinde- und Landkreiswahlordnung oder die 
Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach Art. 12 Abs. 3 Satz 1 Gemeinde- 
und Landkreiswahlgesetz (vgl. Nrn. 1 und 3) versäumt hat, 

b)  ihr Wahlrecht erst nach Ablauf der unter a) genannten Antrags- oder 
Beschwerdefristen entstanden ist, 

c)  ihr Wahlrecht im Beschwerdeverfahren festgestellt worden ist und sie nicht in ein 
Wählerverzeichnis eingetragen wurde. 

Diese Wahlberechtigten können bei der in Nr. 6.1 bezeichneten Stelle den Antrag auf 
Erteilung eines Wahlscheins noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, schriftlich, elektronisch oder 
mündlich (nicht aber telefonisch) stellen.  
 

7.  Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachweisen, dass sie oder er dazu berechtigt ist. Kann eine wahlberechtigte 
Person infolge einer Behinderung weder den Wahlschein selbst beantragen noch einem 
Dritten eine Vollmacht erteilen, darf sie sich der Unterstützung einer Person ihres 
Vertrauens bedienen. Diese hat unter Angabe ihrer Personalien glaubhaft zu machen, dass 
die Antragstellung dem Willen der wahlberechtigten Person entspricht. 
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8.  Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person 
 

a)  je einen Stimmzettel für jede oben bezeichnete Wahl, 
b)  einen Stimmzettelumschlag für alle Stimmzettel, 
c)  einen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zu 

übersenden ist, 
d)  ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden übersandt oder amtlich überbracht. 
Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt. Versichert eine wahlberechtigte Person 
glaubhaft, dass ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihr bis zum Tag 
vor der Wahl, 12 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 
 

9.  Wahlschein und Briefwahlunterlagen können auch durch die Wahlberechtigten persönlich 
abgeholt werden. An andere Personen können diese Unterlagen nur ausgehändigt werden, 
wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
und einen amtlichen Ausweis nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeinde vor dem Empfang der 
Unterlagen schriftlich zu versichern. Die bevollmächtigte Person muss bei Abholung der 
Unterlagen das 16. Lebensjahr vollendet haben; auf Verlangen hat sie sich auszuweisen. 
Kann eine wahlberechtigte Person infolge einer Behinderung weder die Unterlagen selbst 
abholen noch einem Dritten eine Vollmacht erteilen, darf sie sich der Hilfe einer Person 
ihres Vertrauens bedienen. Diese hat unter Angabe ihrer Personalien glaubhaft zu machen, 
dass sie entsprechend dem Willen der wahlberechtigten Person handelt. 
 

10.  Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an 
der Abgabe ihrer Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die 
Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der stimmberechtigten 
Person selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist 
eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die 
selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der wahlberechtigten Person 
ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die 
Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung 
von der Wahl einer anderen Person erlangt hat. 
 

11.  Bei der Briefwahl müssen die Wahlberechtigten dafür sorgen, dass der Wahlbrief, in dem 
sich der Wahlschein und der verschlossene Stimmzettelumschlag (mit den jeweils 
zugehörigen Stimmzetteln) befinden, bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen 
Stelle spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. 
 
Nähere Hinweise darüber, wie die Briefwahl auszuüben ist, ergeben sich aus dem 
Merkblatt für die Briefwahl. 
 
 
Eichenbühl, 10.02.2026    gez. Günther Winkler 
       1. Bürgermeister 
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Standesamtliche Mitteilungen
Bitte beachten: 
Standesamtliche Nachrichten wie Geburten, Eheschließungen oder Sterbefälle können  aus Datenschutzgrün-
den nur veröffentlicht werden, wenn die Beteiligten/Angehörigen schriftlich (per Post oder E-Mail an standes-
amt@eichenbuehl.de) zustimmen.

Amtlicher Teil - Allgemein

EichenbühlBürgstadt Neunkirchen

Bundesweite Gebührenerhöhung für den Personalausweis
Das Bundesministerium des Inneren hat die Gebühr für die Beantragung eines Personal-
ausweises nach Beschluss des Bundesrates zum 07. Februar 2026 erhöht. Die Gebühr für 
die Beantragung eines Personalausweises wird um 9 Euro steigen.
Die Anpassung erfolgt im Rahmen bundesweiter Änderungen zur Deckung gestiegener 
Produktions- und Verwaltungskosten.
Weiterhin wurde eine Erleichterung bei der Beantragung von Personalausweisen für  
Personen unter zehn Jahren beschlossen. Personen unter zehn Jahren erhalten bei der Be-
antragung keine PIN und PUK ausgehändigt. Grund hierfür ist, dass die Funktion des elekt-
ronischen Identitätsnachweises erst nach Vollendung des 16. Lebensjahres aktivierbar ist.
Die wichtigsten Änderungen im Überblick:
•	 für Antragstellende ab 24 Jahren: 46,00 € (Gültigkeit: 10 Jahre)
•	 für Antragstellende unter 24 Jahren: 27,60 € (Gültigkeit: 6 Jahre)
•	 PIN-Brief für Ausweise von Personen unter 10 Jahren wird nicht ausgehändigt
Die Passämter bitten um Beachtung. 

WeilbachSchneebergRüdenau
Christian Duscha Gleiwitz-Essen-Landshut

Neunkirchen
Christian Duscha Gleiwitz-Essen-Landshut

MiltenbergLaudenbachKleinheubach
Gleiwitz-Essen-Landshut

Christian Duscha

Kirchzell
Christian Duscha Gleiwitz-Essen-Landshut

EichenbühlBürgstadtAmorbach

Immobilienseite der ILE Odenwald-Allianz
Ein kostenloses Angebot für unsere Bürger*innen in der ILE Odenwald-Allianz
Ob Eigenheim, Mietwohnung, Geschäftsräume oder Baugrundstück: Melden Sie Ihre  
Angebote und Gesuche aus den Kommunen der Odenwald-Allianz an ILE-Umsetzungs-
begleiter Viktor Gaub: Tel.: 09373/209-40, E-Mail: info@odenwald-allianz.de
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Mietangebote
Amorbach
•	 2-Zi.-Whg., 2. OG, ca. 76 m², Stadtmitte, TLB, Kü. m. EBK, f. ruhigen Mieter zum 1.3., 

450 € KM + 100 € NK zzgl. Gas u. Strom + 2 MM KT. Tel.: 09373 1202
•	 3-Zi.-Whg. im Georg-Stang-Ring, 69 m² Wfl., Kü. Bad, Gartennutz., ab 1.3., 550 € KM 

+ 200 € NK + 2 MM KT., Tel.: 01577 3240203
•	 3-Zi.-Whg., 1. OG, 71 m², Stadtmitte, Bad, EBK ablösbar, Gas-Etagenheiz., renov. 2020, 

gr. Lagerr., ab 1.3., 570 € KM + 145 € NK., Tel.: 0177 4251521
Amorbach – Boxbrunn
•	 2-Zi.-Whg., DG, 65 m², im Neubau, gr. Wohn-Essbereich m. Kamin/Pelletofen, Bad m. 

BW, 490 € KM, 150 € NK., Kurzprofil an flinke-buchhalterin@t-online.de
Bürgstadt
•	 REH, 94 m² Wfl., 181 m² Grundst., gepflegt, 4 Zi., Bad, G-WC, EBK, KG: 44 m² (1 ausgeb. 

Wohnraum, AK, WaKü, Heizr.), 1 SP, Terrasse u. Grünfl., ab 1.3.2026, 1290 € KM + NK., 
E-Mail: haus_am_main@t-online.de

Eichenbühl – Windischbuchen / Storchhof
•	 Haus/Whg.: Haus od. 2 sep. 4-Zi.-Whg., je 116 m², BLK/ Terr., Stellpl., Garten- u.  

Weideflächennutz., kl. Stall, naturnahe Lg., E-Mail: kundm.vermietung@gmail.com
Kleinheubach
•	 3-Zi.-Whg., 77m², DG m. DT, Kü. m. KoNi, AR, KR, 2 SP. Tel.: 015750483017
Schneeberg
•	 2-Zi.-Whg., EG, 45 m², kl. SZ, Wohn-Esszi. m. angrenz. möbl. Küchenzeile, ruhige Lg., 

sonnig, Terr., WK/K/SP, f. Einzelpers. ohne HT, NR, ab 1.5. evtl. früher. M.u.M.Stegerwald,  
Tel.: 09373 902678

•	 Renovierte Whg., 75 m², OG, großzügige Küche m. neuer EBK, SZ, WZ, HWR, neues 
DB, f. NR ohne HT, 600 € KM + ca. 150 € NK + 2 MM KT; zentr., ruhige Lg., ab 1.3.2026., 
Tel.: 0160 98736988

Weilbach
•	 3-Zi.-Whg. in sep. Geb., 95 m², modern, EBK, viels. Nebenr., div. Extras, gr. BLK, Gge. 

u. SP., Tel.: 0160 8823777

Mietgesuche

Amorbach
•	 Berufstätiger 66-Jähriger su. eine 2- bis 3-Zi.-Whg m. Terr. od. BLK in der Nähe von 

Amorsbrunn., Tel.: 015561 215169
•	 Verwaltungsbeamter, 24, su. 2-Zi.Whg. ab 50 m² mit Stellpl.,  

E-Mail: wohnung_suche@mail.de
Bürgstadt
•	 66-jährige Bürgstadterin su. zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Whg. ab 50 m², 2 Zi. 

m. Terrasse od. BLK, Gge./ SP, bevorzugt barrierefrei., Tel.: 0177 7221 663
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Laudenbach
•	 Suche Gge. f. meinen Oldtimer Käfer Cabriolet ab April 2026 od. später.  

Tel. 0176 43544559

Kaufangebote
Kirchzell
•	 Bauplätze im Baugebiet „Am Bucher Weg“, voll erschl., 614 - 720 m², 110 €/m².  

Tel: 09373 9743-12 od. E-Mail: gemeinde@kirchzell.de
Laudenbach
•	 4,5-Zi.-ETW in einem 2FH, m. Weitblick, in Waldrandlage, ca.140 m² Wfl. + 90 m²  

ausbaubares DG, ca.1.100 m² Grdst.-Anteil, BLK u. Terr., Keller, Gage., Preis 369.000 €., 
Tel. 0176/53452465 od. 0176/76756789

Miltenberg
•	 4-Zi.-ETW., 103 m² Wfl., Bj. 2023, ebenerdig, hochw. EBK, TLB, 2 SP, WP m. Erdwärme, 

EEK: A+, provisionsfrei, 485.000 € VB., E-Mail: etw-miltenberg@web.de
Neunkirchen – Richelbach
•	 Bauplätze im Baugebiet Lämmerheide, voll erschl., 598 m² - 777m², 115 €/m².  

Tel.: 09371 9738-33., Näheres auf www.neunkirchen-unterfranken.de
Rüdenau
•	 Älteres EFH, ca, 130 m² Wfl., 775 m² Grdst., DG größtenteils ausgeb. und noch  

ausbauf., 2 BLK, Keller, angrenzende Halle, Gge. inkl. erschließb. Bauplatz. Preis VS.  
Tel.: 09372 10351 od. 0157 53394867

Schneeberg
•	 Haus am Hang, Bj.: 1982, 3 WE, EG: ca. 130 m² Wfl., UG: verm. ELW m. ca. 100 m² 

Wfl., DG: ca. 115 m² Wfl. (ca. 75 m² ausgebaut), EA: D, 2 unterk. Doppel-Gge., 1.208 m²  
Grdst., geh. Ausst., unverbaub. Aussicht, Preis nur bei Bes., Tel.: 09373 3395 od.  
0176 96978401

•	 EFH (Altbau), Marktstr. 1, 294 m² Grdst., ca. 170 m² Wfl.: 2 Whg. je ca. 85 m² Wfl., 
renovierungsbed., 1 Whg. sofort bez., DG ausbauf., Scheune ca. 70 m², Heizen: Elektro 
und Holz, Preis VB 150.000 €, privat, prov.frei., Tel.: 06022 681138 (ab 17 Uhr)

Kaufgesuche
Alle Allianzkommunen
•	 Junges Beamtenpaar su. Baugrundstück od. freist. EFH im südl. Lkr. MIL. Grund-

stücksgr. ab 600 m²., Tel.: 09371 6688822, E-Mail: haussuche-mil@web.de
Bürgstadt
•	 Wir sind eine Bürgstädter Familie und su. ein EFH od. ein Haus m. ELW. Wir würden uns 

über Nachrichten m. Infos u. Preisvorstellung an familie.buergstadt@web.de freuen.



Ein herzlichesDankeschön
 allen, die mich zu meinem 

85. Geburtstag
mit Geschenken, Karten und telefonisch erfreut haben. 
Besonderen Dank meiner Familie, allen Verwandten, Nachbarn, Freunden und
Bekannten sowie Herrn Pfarrer Fröhlich, Herrn Bürgermeister Winkler und der 
Volksbank Eichenbühl.
Eichenbühl, im Januar 2026                            Walter Lutz
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Anzeigengestaltung, Satz und Layout:	 Hansen|Werbung	GmbH	&	Co.	KG,	Fliederweg	6,	63920	Großheubach
	 Tel.:	09371/4407,	Fax:	09371/69659,	E-Mail:	mail@hansenwerbung.de
Druck:	 Dauphin-Druck,	Großostheim
Auflage:	 4.120	Exemplare
Erscheinungsweise und Verteilungsart: 14-tägig, dienstags kostenlos in alle Haushalte

Für	Druckfehler	wird	keine	Haftung	übernommen.	Verantwortlich	für	Bild-	und	Textbeiträge	sowie	übermittelte	Grafiken	
sind	die	jeweiligen	Verfasser.	Weiterverwendung	der	Beiträge	oder	der	Werbung	nur	mit	ausdrücklicher	Genehmigung	von	
Hansen|Werbung.

Das nächste Amtsblatt erscheint am 24.02.2026:

!! GEÄNDERTER ANNAHMESCHLUSS der VG Erftal !!
Mo., 16.02.2026, 17 Uhr.

Bitte senden Sie Ihre Werbeanzeigen  
an HANSEN|WERBUNG (mail@hansenwerbung.de).

Privatanzeigen können Sie über unsere Homepage www.hansenwerbung.de aufgeben.
Textveröffentlichungen für die Vereine Bürgstadt und Neunkirchen

geben Sie bitte in unser Redaktionssystem ein.
Sie haben noch keinen Zugang zum Redaktionssystem?  

Schreiben Sie uns unter redaktionssystem@hansenwerbung.de.
Gerne beraten wir Sie unter Tel. 09371/4407.

- Es folgt der nicht amtliche Teil -



POLITISCHE ANZEIGE - Auftraggeber: Klaus Helmstetter, Anzeige steht im Zusammenhang mit der Kommunalwahl am 08.03.2026, 
weitere Infos unter https://www.hansenwerbung.de/transparenz/2026/KW7-VGErftal-KlausHelmstetter-MiteinanderfuerBuergstadt.pdf



POLITISCHE ANZEIGE - Auftraggeber: CSU Ortsverband,  
Anzeige steht im Zusammenhang Anzeige steht im Zusammenhang mit der Kommunalwahl am 08.03.2026, weitere Infos unter  
https://www.hansenwerbung.de/transparenz/2026/KW07-Erftl-CSUOrtsverbandBuergstadt-Gemeinderat-Seite1.pdf



POLITISCHE ANZEIGE - Auftraggeber: CSU Ortsverband,  
Anzeige steht im Zusammenhang mit der Kommunalwahl am 08.03.2026, weitere Infos unter  
https://www.hansenwerbung.de/transparenz/2026/KW07-Erftl-CSUOrtsverbandBuergstadt-Gemeinderat-Seite2.pdf
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Ausbildungsinfos:

PINK GmbH
Vakuumtechnik

Gyula-Horn-Str. 20
97877 Wertheim

T (0 93 42) 872-132
bewerbung@pink-vak.de

www.pink-vak.de

Starte Deine Ausbildung
beim Weltmarktführer

Folge uns auf Instagram
@pinkvakuumtechnik

Elektroniker m/w/d

Mechatroniker m/w/d

Technische Produktdesigner m/w/d

Industriemechaniker m/w/d

Zerspanungsmechaniker  m/w/d

Unsere Ausbildungsberufe für 2026:
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Dres. Marco & Jasmin Schwab
Fachärzte für Allgemeinmedizin

Berufsausübungsgemeinschaft (PartGmbB)
Gartenstr. 8, 63927 Bürgstadt, Telefon 8964

 
Unsere Praxis ist urlaubsbedingt von

Mo., 16.02. bis Fr., 20.02.2026 geschlossen.
Vertretung: Frau Paul, Bürgstadt, Tel. 7122

Außerhalb der Sprechzeiten: Kassenärztlicher Notdienst, Tel. 116117
Nächste Sprechstunde: Montag, 23.02.2026.
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Erftal Bote
Nachrichten aus den Gemeinden

EichenbühlBürgstadt Neunkirchen

Öffnungszeiten der Bücherei Bürgstadt
Dienstag 15:00 - 18:30 Uhr
Donnerstag, Freitag 16:30 - 18:30 Uhr
Samstag 15:00 - 17:00 Uhr

An Feiertagen bleibt die Bücherei geschlossen.
Weitere Angaben unter www.buergstadt.de/soziales-gesundheit/gemeindebuecherei

Bayerisches  Rotes Kreuz
+++ Fit in Erste Hilfe bei Kindernotfällen +++
Sicherheit für die Kleinsten: Erste-Hilfe-Crashkurs am 23. März 2026 in Obernburg
Jeden Tag kann es passieren: Ein Sturz, eine Verbrennung oder eine plötzliche Erkrankung 
– gerade bei Kindern ist schnelles und richtiges Handeln gefragt. Doch wissen Sie, was im 
Ernstfall zu tun ist?
Um Eltern, Großeltern und Betreuungspersonen mehr Sicherheit im Umgang mit Kinder-
notfällen zu geben, bietet unser Kreisverband am Montag, 23. März 2026 von 9:00 bis 
12:15 Uhr den kompakten Erste-Hilfe-Crashkurs „Fit in Erste Hilfe – Kindernotfälle“ an.
In vier Unterrichtseinheiten à 45 Minuten lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer:
• Gefahrenquellen zu erkennen und Unfälle zu vermeiden
• Eigenschutz und den richtigen Umgang mit Wunden
• Erste Maßnahmen bei akuten Erkrankungen im Kindesalter
• Praktische Übungen, inklusive Wiederbelebung
Der Kurs vermittelt lebensrettende Sofortmaßnahmen in einer verständlichen und praxis
orientierten Form, sodass jeder im Notfall schnell und besonnen handeln kann.
Dauer: 	 rund 3 Stunden, Kosten: 40 € pro Einzelperson, 75 € pro Paar, 
Ausbilder: 	 Uwe Dölger
Lassen Sie sich diese Möglichkeit nicht entgehen und sorgen Sie für mehr Sicherheit  
im Alltag! Jetzt anmelden unter ausbildung.mil@brk.de oder telefonisch unter 06022/ 
6181-222
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www.frauen-zur-feuerwehr.de

Freiwillige Feuerwehr
Dabei sein gibt alles!
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Landratsamt Miltenberg
Aktivität, Lebensfreude, Beratung: Was der Landkreis Älteren zu bieten hat
Karten spielen, wandern, Touren mit dem Motorrad oder Fahrrad, gemütliches Beisam-
mensein und Neues lernen: Was in jungen Jahren Spaß gemacht hat, bereitet oft auch 
im höheren Lebensalter noch Freude! Wer ein Angebot an seinem Wohnort oder in der 
Nähe sucht, dem ist der Blick auf die Landkreis-Homepage www.landkreis-miltenberg.de  
im Themenfeld „Senioren“ empfohlen. Dort findet man ein vielfältiges Angebot an Bewe-
gungs-, Bildungs- und Begegnungsmöglichkeiten – zum einen als Überblick unter „Aktiv 
bis ins höhere Alter“ und in Form tagesaktueller Hinweise unter „Veranstaltungen und 
Termine“.

Den Alltag aktiv gestalten, neue und alte Kontakte zu pflegen oder interessante Vorträge  
hören? Vieles davon ist kostenfrei oder für kleines Geld möglich. Neue Gesichter sind 
immer willkommen! Bei einigen Angeboten gibt es auch die Möglichkeit, abgeholt zu 
werden. Im Zweifel einfach nachfragen, denn oft lässt sich ein Fahrdienst auch über  
Nachbarschaftshilfe organisieren.

Menschen, die eine nahestehende Person im Alltag unterstützen, einen Angehörigen 
pflegen und Informationen suchen, finden auf der Homepage Online-Vorträge etwa mit 
Informationen zur gesunden Ernährung oder rund um die Pflege und die Pflegeversiche-
rung. Angebote zum persönlichen Austausch sind unter „Veranstaltungen und Termine“ 
aufgeführt. Für weitere Informationen zum Thema Pflege ist der Besuch des Themenfelds 
„Pflege“ auf der Landkreis-Homepage angeraten. 

Zum Veranstaltungskalender geht es hier: 
www.landkreis-miltenberg.de/themen/senioren/veranstaltungen.html
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Vereinsnachrichten

Geflügelzuchtverein Bürgstadt
Einladung zur Jahreshauptversammlung

Am Samstag, 21.02.2026 um 19.30 Uhr findet die diesjährige Jahreshauptversammlung 
im Vereinsheim der Zuchtanlage am Fleckenweg in Bürgstadt statt, zu der wir hiermit 
herzlich alle Mitglieder einladen. Die Tagesordnungspunkte sind:
	 1. 	Begrüßung
	 2. 	Totengedenken
	 3. 	Berichte der Vorstände
	 4. 	Bericht der Kassiererin
	 5. 	�Bericht der Kassenprüfer und  

Entlastung der Vorstandschaft

	 6. 	Bericht des Zuchtwarts
	 7. 	Bericht der Jugendleiterin
	 8. 	�Neuwahlen 1. Kassier,  

1. Schriftführer, Jugendwart
	 9. 	Zukunft des Vereins
	10.	� Sonstiges, Wünsche und Anträge

Mit freundlichen Züchtergrüßen, 
Die Vorstandschaft

Heimat- und Geschichtsverein Bürgstadt

HGV-Ausflug 26 jetzt anmelden!
Am 09. Mai 2026 ins 
Hohenloher Land. 
Auch für Nichtmitglieder!

Näheres unter 

www.hgv-buergstadt.de/de/aktuelles



POLITISCHE ANZEIGE - Auftraggeber: UWG Bürgstadt e. V., 
Anzeige steht im Zusammenhang mit der Kommunalwahl am 08.03.2026, weitere Infos unter 
https://www.hansenwerbung.de/transparenz/2026/KW7-VGErftal-UWGBuergstadt-Kandidaten.pdf
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Freiwillige Feuerwehr Richelbach
 
 
 
 

 

 

 

Einladung zur Jahresdienst- und 
Generalversammlung 

 
Liebe aktive und passive Feuerwehrkamerad(inn)en, 
liebe Vereinsmitglieder, Ehrenmitglieder sowie Mitglieder der Jugendfeuerwehr, 
 
wir laden Euch recht herzlich zur  
Jahresdienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Richelbach und zur 
ordentlichen Generalversammlung des Feuerwehrvereins  
am Samstag, den 28.02.2026 um 20:00 Uhr im Sportheim Richelbach ein. 
 
Tagesordnung: 

1. Begrüßung 
2. Totengedenken 
3. Bericht des Kommandanten 
4. Bericht der Jugendwartin 
5. Bericht des Vereinsvorstandes 
6. Bericht des Kassiers 
7. Entlastung der Vorstandschaft 
8. Verschiedenes 
9. Grußworte 
10. Ehrungen 
11. Wünsche und Anträge 

 
Alle feuerwehrdienstleistenden Mitglieder werden gebeten, im Dienstanzug an der 
Versammlung teilzunehmen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Wolfgang Seitz   Thomas Henn   Christoph Henn 
Bürgermeister   Kommandant   Vereinsvorstand 



ZUHAUSE IST 
EIN GEFÜHL.

Uwe Bick – Malermeister 
63930 Richelbach 

Tel. 0 93 78 - 28 4
www.maler-bick.de

info@maler-bick.de

MAX-JOSEF ECK
Liste 1 – Plart 4 
MAX-JOSEF ECK
Liste 1 – Plart 4 

Boris Großkinsky
Liste 1, Platz 25
Eichenbühl

Max-Josef Eck
Liste 1, Platz 8
Bürgstadt

POLITISCHE ANZEIGE - Auftraggeber: CSU Ortsverband, Anzeige steht im Zusammenhang mit der Kommunalwahl am 08.03.2026, 
weitere Infos unter https://www.hansenwerbung.de/transparenz/2026/KW07-Erftl-CSUOrtsverbandBuergstadt-Kreistag-Großkinsky.pdf
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Musikverein Bavaria Neunkirchen

Neukärchmer Narrennacht – Kleines Dorf – großartige Stimmung
Mit der „Neukärchmer Narrennacht“ eröffnete der MV Bavaria Neunkirchen am 
24.01.2026 im Gemeinschaftshaus Neunkirchen stimmungsvoll die Faschingssaison. Die 
Gäste erlebten einen abwechslungsreichen und ausgelassenen Abend voller Musik, Tanz 
und Humor.
Gleich zu Beginn brachte der Musikverein selbst mit einstudierten Faschingsliedern beste 
Stimmung in den Saal – viele Gäste zog es sofort auf die Tanzfläche.

Für große Begeisterung sorgten die 
mitreißenden Tanzvorträge der ört-
lichen Tanzgruppen aus der Ge-
meinde Neunkirchen sowie der 
Gruppen aus Schweinberg.
Ein weiterer Höhepunkt des Abends 
war der humorvolle Auftritt des 
Musikerehepaars Ralf und Veronika 
Schidlo, die als Hiltrud und Karlheinz 
mit einem amüsanten Einblick in ihr 
Ehe- und Liebesleben für zahlreiche 
Lacher sorgten. Bis weit in die Nacht 
blieb die Tanzfläche gut gefüllt, nicht 
zuletzt dank DJ Max, der mit seinem 
Gespür für die richtigen Songs nahe-
zu jeden Musikwunsch erfüllte.
Die Narrennacht zeigte eindrucks-
voll: Auch ein kleines Dorf ver-

steht es, großartige Stimmung zu machen und sich gemeinsam auf die bevorstehende  
Faschingszeit einzustimmen.
Doch lange ausruhen kann sich die Kapelle nicht. Bereits am Samstag, den 21.02.2026, 
steht der Preisschafkopfabend an, bevor am 07.03.2026 der Starkbierabend mit Unter-
haltung des Musikvereins aus Wenschdorf folgt. Beides findet im Gemeinschaftshaus 
Neunkirchen statt.
Der MV Bavaria freut sich schon jetzt auf zwei weitere gesellige Veranstaltungen mit  
vielen Gästen aus nah und fern.



Holzfenster
Holz-Alu-Fenster
Kunststo� fenster
Aluminiumfenster
Haustüren

Heppdieler Straße 2 • 63928 Eichenbühl-Pfohlbach
Telefon 09378 309 • E-Mail info@FensterKonrad.de

FensterKonrad.de

©
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Nutzen Sie die

BAFA Förderung

Beratung gerne bei 

Ihnen Zuhause
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Veranstaltungskalend
er

Bürgstadt (ohne Gewähr)

„Helfen verbindet“ – wir verschenken eine Stunde Zeit“!
Bürgerschaftliches Engagement für Bürgstadt
Die Helferinnen und Helfer stehen ehrenamtlich und vertraulich allen Bewohnern von 
Bürgstadt zur Verfügung. Rufen Sie uns an, wenn Sie Hilfe benötigen unter der Telefon-
nummer 09371 / 9492010. Wenn Sie uns nicht erreichen, so hinterlassen Sie Ihren Namen 
und Ihre Telefonnummer und wir rufen Sie zuverlässig zurück.
Mehr Infos zu den möglichen Hilfen finden Sie auch auf unserer Internetseite:
www.helfen-verbindet-buergstadt.de

Freiwillige Feuerwehr Bürgstadt
Montags, 19:30 Uhr: Feuerwehrdienst.
Bitte den aktuellen Übungsplan beachten:
www.feuerwehr-buergstadt.de/aktuelles/termine

Heimat- und Geschichtsverein
Am 12. März findet um 19:30 Uhr die Generalversammlung des HGV Bürgstadt im  
Nadjas statt. Am 22. März lädt der Heimat-und Geschichtsverein zum Vortrag „Gottes 
feste Burgen“ von Otto Reichert ins Foyer der Mittelmühle ein. 
Der Eintritt ist frei und wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
Ein weiteres Highlight in diesem Jahr ist unsere Jubiläumsfahrt ins Hohenloher Land, 
die am 09. Mai stattfindet. Unseren Mitgliedern wurde die Einladung bereits zugestellt. 
Auch Nichtmitglieder haben die Möglichkeit daran teilzunehmen. Nähere Informationen  
finden Sie unter folgendem Link: https://www.hgv-buergstadt.de/de/aktuelles. Dort 
steht auch das Programm zum Download zur Verfügung. In der Zwischenzeit dürfen Sie 
sich gerne die Zeit in unserem Museum vertreiben und die Sonderausstellung des Gesang-
vereins Vereinigter Sängerbund-Liederkranz Bürgstadt, der sein 150-jähriges Jubiläum  
feiert, besuchen. Hier erfahren Sie viel Interessantes über die Geschichte und die  
Aktivitäten des Gesangvereins. Eine Broschüre zu den Bürgstadter Chören, die unser 
Vereinsmitglied Thomas Hofmann neu verfasst hat, kann im Museum käuflich erworben 
werden. Das Museum hat jede Woche von Donnerstag bis Sonntag in der Zeit zwischen  
14 und 17 Uhr geöffnet. Führungstermine können telefonisch unter der Nummer  
09371 - 97380 oder per E-Mail an info@hgv-buergstadt.de vereinbart werden. 
Der Heimat- und Geschichtsverein Bürgstadt freut sich auf Ihren Besuch. 



Pflegezentrum 
Bürgstadt

Zuhause alt werden

Ansprechpartnerin: Judith Kneisel, Zentrumsleitung
Tagespflege: Hauptstraße 41a, 09371 / 9789549

Tagespflege Bürgstadt kostenlose Pflegeberatung

Ambulante  Pf lege Hauswirtschaftliche HilfenHausnotruf

Sozialstation: Hauptstraße 41, 09371 / 69424
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Kath. Frauenbund/ Kunterbundt
Die Krabbelgruppe „kleine Strolche“ trifft sich jeden Donnerstag von 09.30 – 11.00 Uhr 
im Jugendraum der Mittelmühle.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Jessica Meister, Tel. 0171/ 3097892.

VdK Ortsverband
10.02.	 16.00 Uhr		  Faschingsfeier im Gasthof Centgraf 

Carneval Club Concordia	  
12.02.	 20.00 Uhr		�  Best Weiberfasching in Bösched im Bürgerzentrum 

der Mittelmühle 
13.02.	 18.00 – 22.00 Uhr	 Teens-Fasching im Bürgerzentrum der Mittelmühle 
17.02.	 15.00 – 20.00 Uhr	 Faschingstreiben am Clubheim im Clubheim des CCC
18.02.	 17.00 – 22.00 Uhr	 Heringessen im Clubheim des CCC

KJG Bürgstadt
14.02.	 14.00 – 18.00 Uhr	 Kinderfasching im Bürgerzentrum Mittelmühle
14.02.	 19.30 Uhr		�  Pyjamaball mit Livemusik im Bürgerzentrum Mittel-

mühle 

Geflügelzuchtverein 
21.02.	 10.00 – 11.00 Uhr	� Jahreshauptversammlung im Vereinsheim an der 

Zuchtanlage

Quartiersmanagement
24.02.				    Fachtag – Sehen & Hören

Gesangverein 
27.02.	 19.30 Uhr		�  Generalversammlung mit Neuwahlen und Ehrungen 

im Gasthof Centgraf 

Neunkirchen (ohne Gewähr)

„Zeit füreinander im Erftal und auf den Höhen“
Benötigen Sie Hilfe? Wir sind für Sie da! Wir verschenken eine Stunde Zeit.
Haben Sie Mut, rufen sie uns an, Montag bis Freitag von 17:00 bis 19:00 Uhr.
So erreichen Sie uns:
Bereich Eichenbühl 	 09371 6694903	 Bereich Neunkirchen 	09371 6694904
Bereich Riedern 	 09371 6694905	 Bereich Heppdiel 	 09371 6694906

Freiwillige Feuerwehr Umpfenbach
21.02.	 -			   Winterwanderung 



Liebe Erstwählerin, lieber Erstwähler,
am 8. März 2026 kannst du zum ersten Mal mitentscheiden, 
wie die Zukunft von Bürgstadt aussieht. Genau dafür braucht 
es junge Stimmen und Menschen, die mit Begeisterung 
Verantwortung für unsere Gemeinde übernehmen.
Luca Hofmann (22) engagiert sich aktiv bei der Freiwilligen 
Feuerwehr Bürgstadt und möchte sich im Gemeinderat mit 
voller Überzeugung für die junge Generation einsetzen.
Du kannst ihm bis zu drei Stimmen geben und 
damit jemanden unterstützen, der sich mit Herzblut 
für Bürgstadt stark macht.
Nutze deine Stimme – sie zählt.

LUCA HOFMANN
CSU – Listenplatz 7

POLITISCHE ANZEIGE - Auftraggeber: CSU Ortsverband, Anzeige steht im Zusammenhang mit der Kommunalwahl am 08.03.2026, 
weitere Infos unter https://www.hansenwerbung.de/transparenz/2026/KW07-Erftl-CSUOrtsverbandBuergstadt-Erstwaehler-Hofmann.pdf
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Freiwillige Feuerwehr Richelbach
12.02.	 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr 	 Schulung
26.02.	 19.00 Uhr bis 20.30 Uhr 	 Gemeinschaftsübung
28.02.	 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr 	 Generalversammlung im Sportheim Richelbach

Richelbacher Vereine 
14.02.	 14.00 Uhr		  Bachparade am Kirchplatz Richelbach 

SV Richelbach
16.02	 10.00 Uhr		�  Weißwurstfrühstück am Rosenmontag im Dorfge-

meinschaftshaus in Richelbach	  
16.02	 19.00 Uhr		�  Sportlerball am Rosenmontag im Dorfgemeinschafts-

haus in Richelbach 
Neunkirchener Vereine 
17.02.	 13.61 Uhr		�  Faschingsumzug mit anschl. Umtrunk am Feuerwehr-

haus 

Musikverein Neunkirchen 
21.02.	 20.00 Uhr		  Preisschafkopf im Gemeinschaftshaus Neunkirchen 

Kleintierzuchtverein Neunkirchen und Erftal e.V.
24.02.	 20.00 Uhr		  Monatsversammlung in der Kleintierzuchtanlage

Eichenbühl (ohne Gewähr)

Pfarrei Eichenbühl 
14.02.	 09.00 Uhr		  Patrozinium Hl. Valentin in Eichenbühl 

Pfarrei Riedern
15.02.	 10.00 Uhr		�  Patrozinium Hl. Valentin in der Pfarrkirche „St. Kilian 

u. St. Valentin“ in Riedern
FC Heppdiel 
17.02.	 -			   Kinderfasching in der Festhalle in Heppdiel 

CSU OV Eichenbühl – Erftal mit Neunkirchen
Ein starkes Team stellt sich vor! Bürgermeisterkandidat und Ratsbewerber zur Kommunal-
wahl am 08.03.2026 stellen sich vor: 
18.02. 	 19.30 Uhr		  Eichenbühl im VFB Sportheim am Sportplatz

Freiwillige Feuerwehr Pfohlbach 
21.02.	 19.00 Uhr		�  Generalversammlung im Gemeinschaftshaus 	

„Unkel August“ in Pfohlbach 

Freiwillige Feuerwehr Eichenbühl
27.02.	 18.30 Uhr		  1. Übung



Wir führen aus: 

Verputz • Anstrich • Malerei 
Gerüstbau • Trockenbau • Voll-Wärmeschutz 

Bürgstadt 
Mobil: 0171/3 13 99 36    • www.malerwachtel.de 
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Allgemeine Veranstaltungen (ohne Gewähr)

Deutsche Rentenversicherung – Sprechtage in Miltenberg
Sprechtag der Deutschen Rentenversicherung im Ämtergebäude im Fährweg
Die Deutsche Rentenversicherung hält für alle Arbeiter und Angestellten in Miltenberg, 
Amtsgebäude, Fährweg 35 (nicht Landratsamt) Sprechstunde ab. Den Versicherten wird 
damit Gelegenheit gegeben sich in Fragen ihrer Rentenversicherung kostenlos beraten 
zu lassen.
Die Sprechzeiten der Deutschen Rentenversicherung im Ämtergebäude im Fährweg 45  
in Miltenberg haben sich geändert. Ursprünglich wurden Beratungstage montags und 
mittwochs jeweils von 8.30 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.30 Uhr angeboten.
Nun wird nur noch montags (gleichbleibende Uhrzeit) ein Sprechtag angeboten. 	
Mittwochs gibt es leider keine Beratungstermine mehr.
Anmeldungen bitte per Mail an buergerservice@lra-mil.de oder telefonisch unter  
09371 501 – 0.

Deutsche Rentenversicherung Nordbayern – Versichertenberaterin
Ab sofort ist Frau Anne Fertig-Rößler, St.-Urbanus-Straße 19, 63927 Bürgstadt für die 
Deutsche Rentenversicherung Nordbayern als Versichertenberaterin tätig.
Sie ist befugt, für die Versicherten des Landkreises Miltenberg Rentenanträge zu stellen 
und Kontenklärungen durchzuführen. Sie erreichen Frau Fertig-Rößler unter der Handy-
nummer 01795094008 (bevorzugt vormittags).

Lebenshilfe im Lankreis Miltenberg e.V.
15.03.2026 von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr Benefizveranstaltung „Klänge der Vielfalt“ in  
gemütlicher Runde bei Kaffee und reichhaltiger Kuchentheke im Bürgerzentrum Elsenfeld,
Einlass ab 14.30 Uhr, Eintritt ist frei, Spenden zu Gunsten der Lebenshilfe im Landkreis 
Miltenberg e.V. sind erbeten.



Wenn Ihren Kunden 
ein Licht aufgehen soll, 
schalten wir unsere Birne ein …

•  Amts- und 
Mitteilungsblätter

• Werbekonzepte

• Logos

• Broschüren

www.hansenwerbung.de
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Allgemeine Mitteilungen

Freie duale Studienplätze am Finanzamt für Herbst 2026 – 
jetzt bewerben!

„Der öffentliche Dienst in Bayern eröffnet engagierten und kreativen jungen Menschen 
vielseitige Chancen: Zukunftssichere Arbeitsplätze, abwechslungsreiche Entwicklungs-
möglichkeiten und echte Aufstiegsperspektiven warten hier auf Sie. Werden Sie Teil eines 
starken Teams, das gemeinsam tagtäglich an der Gestaltung unseres Landes mitarbeitet. 
Wir freuen uns darauf, Sie schon bald bei uns willkommen zu heißen!“, so Finanz- und 
Heimatminister Albert Füracker.
Die bayerische Finanzverwaltung bietet für Herbst 2026 (Studienbeginn: 1. Oktober 2026) 
freie duale Studienplätze am Finanzamt Obernburg mit Außenstelle Amorbach sowie  
vielen weiteren Finanzämtern bayernweit an.
Bei Interesse bewerben Sie sich einfach unter www.steuer.bayern.de/zweite-chance.  
Ein Bewerbungsanschreiben oder eine vorherige Teilnahme am besonderen Auswahl-
verfahren des Landespersonalausschusses (LPA-Test) sind nicht nötig. Die Anmeldefrist 
endet am 1. Juni 2026.
Weitere Informationen finden Sie unter www.lfst.bayern.de/ausbildung-karriere oder er-
halten Sie bei der Ausbildungsleitung Ihres Finanzamts Frau Fäth, Tel.Nr. 09373-202- 135.
Tilp, Amtsleiterin Finanzamt Obernburg m. ASt Amorbach

Weiterbildung „Landschaft anpacken“ – 
Odenwald, Bergstraße und Spessart

Der Landschaftspflegeverband Miltenberg bietet in Kooperation mit den Landschafts-
pflegeverbänden der Landkreise Bergstraße und Odenwaldkreis eine Weiterbildung zum 
Thema Landschaftspflege an. Die Fortbildung startet im April 2026 und richtet sich an 
Menschen mit und ohne Vorkenntnisse, die Spaß an der Arbeit im Freien haben. In fünf 
über das Jahr verteilten Modulen lernen die Teilnehmenden sowohl theoretische Grund-
lagen als auch praktische Maßnahmen der Landschaftspflege kennen. Dazu zählen unter 
anderem die Pflege artenreicher Wiesen, der Umgang mit Problempflanzen, das Anlegen 
und Erhalten von Streuobstwiesen sowie die Entbuschung zugewachsener Flächen.
Weitere Infos unter: 
https://landschaftspflegeverband-bergstrasse.de/landschaft-anpacken 
oder beim Landschaftspflegeverband Miltenberg e.V. / 	  
Ansprechpartnerin: Teresa Bachmann (Tel.: 06022 6538723)
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Die ZENTEC GmbH informiert – 
Berufsorientierung für Jugendliche! 

Technik-trifft-Umwelt-Camp in den Osterferien
Schüler und Schülerinnen zwischen 15-18 Jahren können in der 2. Woche der Osterferien 
(06. – 10. April 2026) ein spannendes Berufsorientierungscamp erleben – komplett kos
tenfrei und mit vielen Aktivitäten.
Erlebt unter dem Motto „Technik-trifft-Umwelt-Camp“ verschiedene Einblicke in erneuer-
bare Energien und ihre nachhaltige Wirkung. Gleichzeitig steht aber auch Teambuilding 
und jede Menge Spaß im Vordergrund. Ihr übernachtet im Schullandheim Hobbach und 
seid jeden Tag bei einem anderen Partner für Workshops, Betriebsbesichtigungen, etc.
Als Partner dabei sind die Initiative „Technik – Zukunft in Bayern“, die Alcon/CIBA VISION  
GmbH, die TH Aschaffenburg, das Schullandheim Hobbach mit Umweltzentrum und 
MINTbayU. Ihr werdet betreut durch zwei erfahrene Betreuer:innen, die euch bei allen 
Stationen und Aktivitäten begleiten. Das Angebot inkl. Übernachtung & Verpflegung ist 
komplett kostenfrei. Lediglich die An- und Abreise nach Hobbach muss selbst organisiert 
werden.
Die Anmeldungen zum Camp laufen ab sofort bis zum 01. März 2026 und sind unter  
https://www.tezba.de/projekte/technik-trifft-umwelt-camp/termine/ möglich.
Die Teilnahme ist für alle Schülerinnen und Schüler jeder Schulart offen. Es sind keine 
Vorkenntnisse erforderlich.
Kontakt:	ZENTEC GmbH, Rüttelweg 7, 63843 Niedernberg
	 Andrea Grimm, 06028/2174717 oder grimm@bayerischer-untermain.de

Anmeldung für die FOS / BOS Obernburg
Ab sofort ist die Anmeldung an der Beruflichen Oberschule Obernburg (FOS u. BOS) online  
(www.fos-obernburg.de) möglich. Das ausgedruckte Anmeldeformular und die nötigen  
Unterlagen müssen in der Zeit vom 23. Februar bis einschließlich 06. März 2026 im  
Sekretariat abgegeben werden.
Das Angebot umfasst an der FOS die Ausbildungsrichtungen „Technik“, „Wirtschaft und 
Verwaltung“ sowie „Sozialwesen“ und für die BOS „Technik“ und „Wirtschaft und Verwal-
tung“. Voraussetzung für die Aufnahme ist ein mittlerer Schulabschluss mit einem Noten
durchschnitt von mindestens 3,5 in den Fächern Deutsch, Eng-lisch und Mathematik oder 
die Vorrückungserlaubnis in die 11. Klasse am Gymnasium. Für die BOS ist zusätzlich eine 
Berufsausbildung oder fünfjährige Berufserfahrung nötig. Nach dem bestandenen Fach
abitur (12. Klasse) ist ein Studium an einer Fachhochschule, eine Laufbahn des gehobe-
nen nichttechnischen Finanz-, Justiz- oder Verwaltungsdienstes sowie der Eintritt in die  
13. Klasse zum Erwerb der fachgebundenen/allgemei-nen Hochschulreife möglich.



Willst du verstehen, wie das Gehirn 
funktioniert? Möchtest du wissen, 
was Alzheimer ist? Dann freuen wir 
uns auf deinen Besuch unter: 

K0
8
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Fachvortrag:
Welche Heizung ist die Richtige für mich?

· Heizungen im Baukastensystem
· Wärmepumpe nachrüsten

Donnerstag, 26.02.2026, 18.30 - 19.30 Uhr 
Anmeldung erwünscht unter T (0 93 75) 2 84 oder  
per E-Mail an info@kirchgaessner-gmbh.com

A
G

E
N

T
U

R
M

A
R

K
E

T
IN

G
M

E
D

IE
N

Mit ihrer Werbung 
unterstützen die 

Unternehmen in dieser 
Ausgabe auch Ihr Amts- 

und Mi� eilungsbla� 

Bi� e unterstützen Sie 
diese mit Ihrem Einkauf. 
Sie helfen damit, unsere 

Region lebenswert 
zu erhalten.www.hansenwerbung.de
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Gottesdienstordnung
  der Pfarreiengemeinschaft St. Martin
  Miltenberg - Bürgstadt 

Breitendiel - Mainbullau - Wenschdorf

vom 10.02.2026 bis 24.02.2026

Dienstag 10.02. Hl. Scholastika
Miltenberg 9:00 Messfeier - Pfarrkirche St. Jakobus
Mittwoch 11.02.
Breitendiel 18:00 Rosenkranz für den Frieden - St. Josef
Breitendiel 18:30 Messfeier - St. Josef
Miltenberg 18:30 Stille eucharistische Anbetung - Gemeindezentrum
Miltenberg 19:30 Bibelkreis mit Pfr. Toni Wolf im Kolpinghaus
Donnerstag 12.02.
Miltenberg 17:00 Rosenkranz - Maria-Regina
Bürgstadt 17:00 Rosenkranz um Geistliche Berufungen - Neue Pfarrkirche 
Miltenberg 18:00 Rosenkranz um Geistliche Berufungen - Gemeindezentrum
Miltenberg 18:30 Messfeier - Gemeindezentrum
Freitag 13.02.
Bürgstadt 8:00 Messfeier - Neue Pfarrkirche St. Margareta (Helene Groß u. Eltern 

(Leg.))

Samstag 14.02. HL. CYRILL und HL: METHODIUS
Miltenberg 11:00 Beichtgelegenheit - Pfarrkirche St. Jakobus
Miltenberg 15:30 Messfeier - Maria-Regina
Miltenberg 17:00 Messfeier in poln. Sprache, davor Beichte - Gemeindezentrum
Bürgstadt 18:00 Rosenkranz für den Frieden/Beichte - Neue Pfarrkirche 
Bürgstadt 18:30 Vorabendmesse - Neue Pfarrkirche St. Margareta (Otmar u. Liesel 

Hofmann (Leg.) / Bruno, Cenzi, Georg u. Martin Heß, leb. u. verst. 
Angeh. / Irene Ott u. Angeh. (Stift.))

Breitendiel 18:30 Vorabendmesse für die Pfarreiengemeinschaft - St. Josef
Sonntag 15.02. 6. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Miltenberg 10:00 Messfeier - Pfarrkirche St. Jakobus
Mainbullau 10:00 Messfeier - St. Katharina
Miltenberg 18:30 Messfeier (Dekanatsmesse) - Pfarrkirche St. Jakobus
Mittwoch 18.02. ASCHERMITTWOCH
Breitendiel 9:00 Messfeier - m. Auflegung des Aschenkreuzes - St. Josef
Bürgstadt 18:30 Messfeier - m. Auflegung des Aschenkreuzes - Neue Pfarrkirche 

(nach Meinung der Stifter) 
Miltenberg 18:30 Messfeier - m. Auflegung des Aschenkreuzes - Pfarrkirche. 

Musik im Gottesdienst: Lieder und Gesänge des 
Aschermittwoch. Schola Cantorum, M. Bailer (Leitung u. Orgel). 

Wenschdorf 18:30 Messfeier - m. Auflegung des Aschenkreuzes - St. Vitus
Mainbullau 18:30 Messfeier - m. Auflegung des Aschenkreuzes - St. Katharina
Donnerstag 19.02.
Miltenberg 17:00 Rosenkranz - Maria-Regina
Bürgstadt 17:00 Rosenkranz um Geistliche Berufungen - Neue Pfarrkirche 
Freitag 20.02.
Miltenberg 9:00 Messfeier - Pfarrkirche
Samstag 21.02.



Vögel 
fütternfüttern
aber richtig!
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kostenloses Faltblatt anfordern 
unter www.lbv.de/fuettern
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Miltenberg 11:00 Beichtgelegenheit - Pfarrkirche St. Jakobus
Miltenberg 15:30 Messfeier - Maria-Regina
Miltenberg 17:00 Messfeier in poln. Sprache, davor Beichte - Gemeindezentrum
Miltenberg 18:00 Beichtgelegenheit - Pfarrkirche St. Jakobus
Miltenberg 18:30 Vorabendmesse - Pfarrkirche St. Jakobus
Wenschdorf 18:30 Vorabendmesse für die Pfarreiengemeinschaft - St. Vitus
Sonntag 22.02. 1. FASTENSONNTAG
Bürgstadt 10:00 Messfeier - Neue Pfarrkirche St. Margareta (Pfr. Stefan Konrad u. 

Angeh. (Leg.) / Seelenamt f. Theo Schlegel / Anni, Johann u. Anna 
Kirchgeßner u. Angeh. / Alois Urbas, Monika Erbacher u. Angeh.)

Breitendiel 10:00 Messfeier - St. Josef
Miltenberg 11:00 Messfeier in portugiesischer Sprache - Gemeindezentrum
Bürgstadt 14:00 Friedhofsgang - Friedhof
Bürgstadt 18:00 Spätschicht in der Fastenzeit - "Heraus aus der Komfortzone" 

- Neue Pfarrkirche St. Margareta
Miltenberg 18:30 Messfeier (Dekanatsmesse) - Pfarrkirche St. Jakobus
Montag 23.02. Hl. Polykarp
Bürgstadt 19:30 Exerzitien im Alltag im Pfarrhaus

abends Hausgottesdienst (Texte liegen in den Kirchen aus)
Dienstag 24.02. HL. MATTHIAS
Miltenberg 9:00 Messfeier - Pfarrkirche St. Jakobus

Am 17.02. (Faschingdienstag) ist das Pfarrbüro in Bürgstadt geschlossen.

Kath. Pfarramt St. Margareta, Mühlweg 17, 63927 Bürgstadt
Öffnungszeiten Pfarrbüro Dienstags von 9-12 Uhr
Rufnr.:Pfarrbüro Bürgstadt………………………... 21 44 Mail: pfarrei.buergstadt@bistum-wuerzburg.de

Pfarrer Jan Kölbel……………………..6 50 09 90 Mail: jan.koelbel@bistum-wuerzburg.de

Pfarrvikar Ninh…………………… 0162 1065423 Mail pfarrvikar.ninh@gmail.com

Diakon Florian Grimm.. 0176 24894615 Mail: florian.grimm@bistum-wuerzburg.de

Pfr. i. R. Albrecht Kleinhenz………….6 68 05 90 Mail: albrecht.kleinhenz@bistum-wuerzburg.de

Kantor Michael Bailer…………………6 50 09 96 Mail: michael.bailer@bistum-wuerzburg.de

Homepage: www.pg-st-martin-milt  enberg-buergstadt.de  



DANKE allen, die sich in stiller Trauer mit uns 
verbunden fühlten und ihre liebevolle Anteil-
nahme auf so vielfältige Art zum Ausdruck 
brachten.

Familien Frank und Hain

Eichenbühl, im Januar 2026

Das einzig Wichtige im Leben
sind die Spuren von Liebe,
die wir hinterlassen,
wenn wir weggehen.

Albert Schweitzer

Rudolf Frank
* 11.11.1935

† 16.01.2026
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Vielfältig und stets für Sie im Einsatz
                                              Elektroinstallationen & Kundenservice 

Im Vollmer 23
63897 Miltenberg

 Kundendienst
 Verkauf & Service
 Lichttechnik / EDV
 Energie- & Gebäudetechnik
 Installation Alt- & Neubau
 KNX-Partner / Bussysteme
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Sebastianus-Bruderschaft Bürgstadt
Sebastianus-Bruderschaft kann 16 neue Mitglieder aufnehmen
Im Festgottesdienst am Brudermontag konnten Präses Pfarrer Jan Kölbel  
und Brudermeister Michael Schmitt die erfreuliche Zahl von 16 neuen  
Mitgliedern (12 Jugendliche der 6. Klasse sowie 4 Erwachsene) in die über 
500 Jahre alte Sebastianus-Bruderschaft aufnehmen.

Vorne von links: Florentine Weiß, Levinia Vögelein, Matthias Schwab, Robin Fertig,  
Filipe Figueiredo Lourenco, Roman Reichert, Paul Münch
Zweite Reihe von links: Frieda Eck, Greta Eck, Anton Hench, Lukas Klemmer,  
Carolin Schwab, Marita Klemmer
Hintere Reihe: Johannes Eck, Pfarrer Jan Kölbel, Elfriede Rothenbach,  
Diakon Florian Grimm, Brudermeister Michael Schmitt
Wegen Krankheit fehlt Rosa Fürst auf dem Bild. (Foto: Martin Scharbert)
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Dienstag                           10.02.                                                                          Hl. Scholastika  

Richelbach 18:00 Rosenkranz 

18:30 Messfeier 

Donnerstag                      12.02.                                                                                                   

Schippach 18:30 Messfeier 

Freitag                              13.02.                                                                                                   

Windischb. 18:30 Messfeier 

Samstag                           14.02.                                                         Hl. Cyrill u. h. Methodius  

Eichenbühl 9:00 Messfeier zum Hl. Valentin 

6. Sonntag im Jahreskreis6. Sonntag im Jahreskreis

Samstag                           14.02.                                                                                                   

Neunkirchen 18:30 Messfeier 

Schippach 18:30 Messfeier 

Sonntag                            15.02.                                                                                                   

Heppdiel 8:30 Messfeier 

Eichenbühl 8:30 Messfeier   

Riedern Patrozinium Hl. Valentin

10:00 Messfeier 

Umpfenbach 10:00 Messfeier 

AschermittwochAschermittwoch

Mittwoch                          18.02.                                                                                                   

In allen Gottesdiensten Segnung und Auflegung der Asche

Heppdiel 18:00 Messfeier 

Eichenbühl 18:00 Messfeier 

Richelbach 19:15 Messfeier 

Umpfenbach 19:15 Messfeier 

Neunkirchen 18:30 Wort-Gottes-Feier 

Donnerstag                      19.02.                                                                                                   

Riedern 18:30 Messfeier mit Auflegung der Asche 

Schippach 18:30 Messfeier mit Auflegung der Asche 
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1. Fastensonntag1. Fastensonntag

Samstag                           21.02.                                                                                                   

Eichenbühl 18:30 Messfeier  

Umpfenbach 18:30 Messfeier 

Sonntag                            22.02.                                                                                                   

Richelbach 8:30 Messfeier 

Riedern 8:30 Messfeier 

Neunkirchen 10:00 Messfeier 

Heppdiel 10:00 Messfeier 

Montag                             23.02.                                                                               Hl. Polykarp  

18:30 Hausgottesdienst zur Fastenzeit

Hefte liegen in den Kirchen

Dienstag                           24.02.                                                                               Hl. Matthias  

Eichenbühl 18:00 Schmerzhafter Rosenkranz 

18:30 Messfeier 

VERANSTALTUNGEN

Do 12.02. 19.11 EICH, Weiberfasching im Pfarrsaal
Eintritt frei, für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt

Do 19.02. 15.00 NEUN, gemütliches Beisammensein im Gasthaus Adler. 
Alle (nicht nur Senior/innen) sind herzlich eingeladen.

Pfarreiengemeinschaft St. Antonius Erftal und Höhen

Pfarrbüro Pfarrgasse 1, 63928 Eichenbühl
Pfarrsekretärin Heike Leibfried
Tel. 09371-2556, pg.eichenbuehl@bistum-wuerzburg.de
Öffnungszeiten: Mo 14-18 Uhr, Di, Do, Fr 8-12 Uhr
von Fr 13.02. bis Di 17.02.26 geschlossen

Seelsorger Pfr. Artur Fröhlich Tel. 09371-2556
Pfarrvikar Krzysztof Winiarz Tel. 09378-9082830

Homepage www.pg-eichenbuehl.de



Krautäcker 1
97892 Kreuzwertheim-
           Wiebelbach
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Jetzt wechseln – 
mit staatlicher Förderung  
und ganz ohne Trennungsschmerz!

Tschüss, Tschüss, 
alte Heizung – alte Heizung – 
es war schön, es war schön, 
aber teuer!aber teuer!
Warum an einer Heizung  
festhalten, die mehr frisst  
als sie gibt? 
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Jetzt

Beratungstermin

vereinbaren!

Kleinheubach
rufprivat.de
09371-989840

Mit einer Wärmepumpe sagst du steigenden 

und deinem Konto und der Umwelt hallo!

Energiekosten und fossilen Brennstoffen lebewohl –

Na gut, 
ich geh ja 
schon…

Öffnungszeiten
Montag	 09.00	–	12.00	Uhr
	 13.00	–	17.00	Uhr
Dienstag	 13.00	–	17.00	Uhr
Mittwoch	 13.00	–	17.00	Uhr
Donnerstag	 13.00	–	17.00	Uhr
Freitag	 13.00	–	17.00	Uhr
Samstag	 nach	Vereinbarung
Sonntag	 geschlossen

Amts- und Mitteilungsblatt der VG Erftal Nr. 03 vom 10.02.2026 – Seite 57



Seite 58 – Amts- und Mitteilungsblatt der VG Erftal Nr. 03 vom 10.02.2026



FARBEFAAFAF R
Auch in

A G E N T U R M A R K E T I N G M E D I E N

Fliederweg 6 · 63920 Großheubach · Tel. 0 93 71 / 44 07 · mail@hansenwerbung.de

Moderne Familien-Anzeigen 
zu diversen Anlässen

fi nden Sie ganz einfach unter
www.hansenwerbung.de/

privatanzeigen.html

PRIVATANZEIGENPRIVATANZEIGENin Ihrem Amtsblattin Ihrem Amtsblatt

Trauerfall Hochzeit
     Gebur tstag   Geburt     

Auch in

fi nden Sie ganz einfach unter
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Evang.-Luth. Kirchengemeinde Miltenberg
Gottesdienste
Sonntag, 15.02.	 10.00 Uhr	 Gottesdienst anschl. Kirchen-Café
Samstag, 21.02.	 19.00 Uhr	 Gottesdienst am Samstagabend
Sonntag, 22.02.	 11.00 Uhr	 Gottesdienst für ALLE
Regelmäßige Veranstaltungen
Montags wöchentlich	 19.30 Uhr	 Kontemplation
Dienstags wöchentlich	 15.00 Uhr	 Skatrunde
Dienstag 14tägig	​​​​​​​ 15.30 Uhr	 Stricktreff
Dienstags wöchentlich	  19.00 Uhr	 Bibellesekreis
Dienstags 14tägig	 20.00 Uhr	 Ökumenische Schola in der AltenVolksschule
Mittwochs wöchentlich	 18.00 Uhr	 Jugendtreff (Pfarramt)
Donnerstags wöchentlich	 09.45 Uhr	 Spielgruppe
Freitags 14tägig	 18.30 Uhr	 Chor „Regenbogen“
Freitags 14tägig	 19.30 Uhr	 Discofox Ü 30
Die Evang. Johanneskirche ist täglich ab 9.00 Uhr bis Einbruch der Dunkelheit geöffnet.
Pfarrer Lutz Domröse ist unter der Tel.Nr.	 09371-94 89 544 zu erreichen.
Weitere Infos unter www.evangelisch-miltenberg.de



Warum gibt es in der Natur keinen Abfall?
In der Natur gibt es keinen Abfall, weil alles wiederverwendet wird.  
Alles hat seinen Zweck – auch wenn es scheinbar nicht mehr gebraucht 
wird. Fällt ein Blatt vom Baum, wird es von Bodenlebewesen wie Wür-
mern zersetzt und es entsteht Humus daraus. Sterben Tiere, werden ihre 
Kadaver zu Nährstoffen, die der Boden braucht, damit neues Leben entsteht. In der Natur  
ist alles miteinander verbunden. Es ist ein perfekter Kreislauf, in dem nichts verloren geht –  
alles wird Teil von etwas Neuem. So ist die Natur ein Vorbild für uns, weniger Müll zu machen, 
Dinge wiederzuverwenden und auf die Umwelt zu achten.  Wagemann/DEIKE

HALLO KINDER!

KINDER-
GITTERRÄTsel
Trag die Wörter anhand der 
Zahlen in die Kästchen ein! 
Achtung: Zu manchen Zahlen 
gehören zwei Bilder – je eines 
für waagrecht und senkrecht.

Lösungen 
Irmi:    
Er spielt bereits 28 Minuten und 
darf 32 weitere Minuten spielen. 

Kindergitterrätsel:   
1. Bali, 2. Nase, 3. Banane/Betten, 
4. Narwal, 5. El, 6. Sessel/Schraube, 
7. Stufe, 8. Salz, 9. Tiger, 10. Gnu,  
11. Haupt, 12. Ural, 13. Rad, 14. Lid, 
15. Eins, 16. Igel, 17. SOS, 18. Ali,  
19. Bizeps
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EINHEITLICHE NOTRUFNUMMERN

Feuerwehr und Rettungsdienst/Notarzt ........................................................ 112 
Ärztlicher Bereitschaftdienst / Notdienst
zu erfragen unter der kostenfreien Rufnummer (bundesweit)   ...................  11 61 17
Polizei Miltenberg   ..........................................................................  0 93 71 / 945-0
BRK Miltenberg   ...........................................................................  0 93 71 / 97 22-0
Krisen-Dienste Bayern  ..................................................................  0800 / 655 3000

Tierärztliche Rufbereitschaft
Ab sofort finden Sie die aktuelle tierärztliche Rufbereitschaft auf der Homepage 
www.tierarztpraxis-erlenbach.de/notfallplan.php Tel. 09372/9407871

SERVICENUMMERN

Beratungsstelle für Senioren und pflegende Angehörige
Brückenstr. 19, Miltenberg 
Sprechzeiten: montags 10 - 12 Uhr, dienstags 14 - 16 Uhr und donnerstags 10 - 12 Uhr.
Untere Wallstr. 24, Obernburg, im B-OBB / Bürgerhaus Obernburg, 
Sprechzeiten: Mo - Fr 9 - 12 Uhr und Mi 14 - 16 Uhr
Zentrale Telefonnummer: 09371 / 6694920
E-Mail: info@seniorenberatung-mil.de; www.seniorenberatung-mil.de

EUTB Miltenberg, Luitpoldstraße 1, 63897 Miltenberg
Beratungsstelle für Menschen mit (drohenden) Beeinträchtigungen und Erkrankungen, 
deren Angehörigen, Fachkräften und Interessierten. Beratung zu allen Themen des  
Lebens wie z.B. Arbeit, gesellschaftliche Teilhabe, Eingliederungshilfe, Mobilität oder 
Kommunikation. Die Beratung ist für alle Ratsuchenden kostenlos. 
Tel. 09371/9493487  Fr. Pfeifer:  helena.pfeifer@awo-unterfranken.de
 Fr. Jeffries:  vanessa.jeffries@awo-unterfrankfen.de
Weitere Informationen finden Sie unter www.teilhabeberatung.de

Ökumenischer Hospizverein im Landkreis Miltenberg
bietet schwerkranken und sterbenden Menschen sowie ihren Angehörigen und  
Freunden Beratung, Unterstützung und Begleitung an.
Kontakt: 0176 - 34 51 20 60; www.hospizverein-miltenberg.de

Ambulanter Kinderhospizdienst
Auf vielfältige Weise unterstützen die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Ambulanten Kinder- 
und Jugendhospizdienstes zahlreiche Familien mit lebensverkürzend erkrankten Kindern.
Kontakt: Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst, Am Schlosspark 6,
63924 Kleinheubach, Telefon: 09371 / 660 68 51, www.akhd-miltenberg.de
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NOTDIENSTE

Ärztliche Bereitschaftspraxis am Klinikum Erlenbach
Service des Ärzteverbundes Maindoc im Medizinischen Versorgungszentrum am Klini-
kum Erlenbach: Bei akuten Erkrankungen ist die ambulante medizinische Versorgung zu 
Zeiten sichergestellt, in denen die hausärztlichen Praxen in der Regel nicht besetzt sind: 

Samstag, Sonntag und Feiertag:	 09:00 Uhr bis 21:00 Uhr
Mittwoch und Freitag:	 16:00 Uhr bis 21:00 Uhr
Montag, Dienstag, Donnerstag:	 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Die Notaufnahme des Klinikums bleibt weiterhin die Anlaufstelle für Notfälle, bei 
denen eine stationäre Aufnahme absehbar ist. 

Zahnärztlicher Notfalldienst (ohne Gewähr)

von 10.00 - 12.00 Uhr und 18.00 - 19.00 Uhr

14./15.02.	� Stephan Enkelmann, Beethovenring 2, 63939 Wörth
		  Tel.Nr.: 09372 / 73375

21./22.02.	 Dr. med. Bernhard Bleischwitz, Burgweg 39, 63897 Miltenberg
		  Tel.Nr.: 09371 / 3737

Notdienste der Apotheken
Ab diesem Jahr führen die Apotheken kein regelmäßig routierendes System, daher 
informieren Sie sich bei Bedarf bitte über folgende Quellen:

Notdienst-Hotline: 0800 00 22 8 33 (Festnetz)
Kurzwahl 22 8 33 von jedem Handy (69ct/Min)

oder unter www.aponet.de



Stammsitz & Ausstellung: Großheubach | Ausstellung: Aschaffenburg bei Möbel Kempf | hennig-haus.de

Hennig Individual Haus

so einzigartig wie Sie selbst!
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Mainmetall Großhandelsges. m. b. H. 
Miltenberger Straße 18 – 20 | 63927 Bürgstadt 
mainmetall.de/karriere

@ mainmetall_karriere  
 # maintraumjob

Wir bilden aus (m/w/d) : 

Kaufleute für Groß- und  
Außenhandelsmanagement

Kaufleute für Büromanagement

Fachinformatiker

Fachlageristen

Fachkräfte für Lagerlogistik

Berufskraftfahrer

Wir bieten auch:

Duale und FH-Studiengänge

Praktika

Offene Fragen beantwortet dir gerne unser  
Ausbildungsteam unter 09371 – 509 422.

Wir brauchen 
neue Energie. 
Deine zum  
Beispiel.

Infos und  Bewerbung: mainmetall.de/karriere
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